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— Rechte und Pflichten des Auftragnehmers,

z. B. Inanspruchnahme von Einrichtungen des 
Auftraggebers, Informationspflicht, Abslim- 
mungspflicht gegenüber dem Auftraggeber für 
alle Maßnahmen der internationalen wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit, Mitwir
kung an der Überleitung der Ergebnisse

— Vereinbarungen zur sozialistischen Gemein
schaftsarbeit,

z. В auf den Gebieten der Information, Doku
mentation, Qualifizierung, Austausch von Mit
arbeitern, Bildung sozialistischer Forschungs
und Arbeitsgemeinschaften

(ohne Verantwortungseinschränkung der Ver- 
’ tragspartner)

— Benennung von Mitarbeitern zur Koordinierung 
der Arbeiten des Vertragsgegenstandes

7. Termine und Berichterstattung

— Zwischentermine für Übergabe von Arbeits
unterlagen durch den Auftraggeber unter Sank
tionsschutz

(§ 31 Abs. 2 der Dritten Durchführungsverord
nung vom 25. Februar 1969 zum Vertragsgesetz)

— Zwischentermine des Auftragnehmers und Ab
schlußtermin für das Erbringen und die Ab
nahme der Leistung

— Form und Berichtszyklus in Abhängigkeit vom 
Finanzierungsmodus.

8. Verteidigung und Abnahme der Leistung

— Form, Personenkreis und Fristen der Verteidi
gung von Aufgabenstellung, Zwischenergebnis
sen, Abschlußleistung

— Festlegung der Handlungen, durch die die Ab
nahme als vollzogen gelten soll,

z. B. Unterzeichnung des Abschlußberichtes 
bzw. Übernahmeprotokolls durch den Auftrag
geber, Unterzeichnung des Verteidigungsproto
kolls durch beide Partner.

9. Preisvcrcinbarung und Zahlungsweise

— Vereinbarungspreis

— Kriterien — Parameter — Termine für die Höhe 
bzw. Veränderung des vereinbarten Zuschlages

— Höhe und Termine für die Bereitstellung der 
Forschungsmittel durch den Auftraggeber

— Rechnungslegung und endgültige Bezahlung

— Sanktionen.

10. Ablösung von Grundmitteln

— Art und Weise der Ablösung von Grundmitteln 
(spätestens bis zur Abschlußverteidigung) unter 
Berücksichtigung ihrer wissenschaftlich und 
volkswirtschaftlich günstigsten Nutzung,
z. B. aus Investitionsmitteln des Auftraggebers, 
aus Investitionsmitteln oder Mitteln des Lei
stungsfonds des Auftragnehmers.

11. Schutzrechte

— Schutzrechtsanmeldungen im In- und Ausland 
in der Regel durch den Auftraggeber

— Überprüfung wissenschaftlicher Ergebnisse auf 
schutzfahige Merkmale durch den Auftragneh
mer und Information des Auftraggebers

— Vereinbarungen über die Rechtsmängelfreiheit, 
z. B. nach Zeitraum, Ländern, Klassen.

12. Lizenz- und Nachnutzungsrechte

— Festlegung über die Inanspruchnahme von Li
zenz- und Nachnutzungsrechten durch die Ver
tragspartner

— Vereinbarungen über die möglichen Auswir
kungen auf den Vereinbarungspreis.

13. Gcheimhaltungsbestimmungen

— Umfang und Grad der Geheimhaltung

— Regelungen zur Veröffentlichung von Erkennt
nissen und Ergebnissen

— Einsichtnahme in Teil- und Abschlußergebnisse 
durch Dritte.

14. Schadenersatz
I

— Mangelanzeige

— Beschränkung des Schadenersatzes im Falle 
vertraglicher Pflichtverletzungen,
z. B. durch den Auftragnehmer bis zum Fort
fall des vereinbarten leistungsabhängigen Zu
schlages.

15. Sonstige Vereinbarungen

— Änderung, Ergänzungen, Aufhebung des Ver
trages

— Beitritt weiterer juristischer Personen zum 
Vertrag

— Anlagen als Bestandteil des Vertrages.

Datum

Unterschriften des Auftraggebers und Auftragnehmers


